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Gesuch um Bewilligung zur Ausübung der Verkehrsregelung auf öffentlichen Strassen und Plätzen im Kanton Zug
Gestützt auf Art. 67 Abs. 2 und 3 der eidgenössischen Signalisationsverordnung SSV sowie Ziff. 38 des Kantonsrats​beschlusses über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen (Verwaltungsgebührentarif) vom 11. März 1974

Gesuchsteller/in (Anschrift)
	Name (Verein / Firma)
	     

	Strasse / Postfach
	     

	PLZ / Ort
	     


Verantwortliche Person
	Name / Vorname
	     

	Geburtsdatum
	     

	Strasse
	     

	PLZ / Ort
	     

	Natel
	     

	Telefon Privat
	     

	Telefon Geschäft
	     

	E-Mail
	     


 FORMCHECKBOX 

Es handelt sich um ein erstmaliges Gesuch für den Kanton Zug.

 FORMCHECKBOX 

Es wird um Erneuerung der durch die Zuger Polizei erteilten Bewilligung ersucht.

Folgende Unterlagen sind dem Gesuch beizulegen:

1. Nachweis über die rechtliche Existenz des Unternehmens:

Vereine: Handelsregisterauszug oder Statuten;

Gesellschaften und Einzelfirmen: Handelsregisterauszug.

2. Nachweis über eine Unfallversicherung für die zur Verkehrsregelung eingesetzten Funktio​näre, wenn diese in einem Arbeitsverhältnis zum Gesuchsteller stehen.
3. Nachweis über eine Versicherung, welche die Haftpflicht des Gesuchstellers und dessen Funktionäre pro Schadensereignis abdeckt.

4. Bestätigung des Gesuchstellers über das Vorhandensein der notwendigen Ausrüstung:

a. Bekleidung aller Funktionäre nach Schweizer Norm 640 710 c. Diese hat sich klar von denjenigen von Polizeiorganen zu unterscheiden, insbesondere ist es nicht gestattet, Kleidungsstücke mit der Aufschrift "Polizei", "P", "VKD", "Hipol" oder "SiAss" zu tra​gen.

b. Triopane (Signal "Andere Gefahren", Ziff. 1.30 SSV Anh. 1) und Gelbblinker.

5. Bestätigung durch ein anderes Polizeikorps, dass eine ausreichende Ausbildung der Funktio​näre bezüglich Verkehrsregelung gewährleistet ist oder Bezeichnung einer Person, welche die Verantwortung für die Ausbildung im Bereich Verkehrsregelung aller einge​setzten Funktionäre trägt und welche selber den Nachweis als geeigneter Instruktor bzw. Instruktorin für Verkehrsregelung erbringen kann.

Hinweise

Allfällige fehlende Unterlagen sind nachzureichen. Das Gesuch kann erst abschliessend be​handelt werden, wenn alle vorgenannten Unterlagen vorliegen.

Vorbehalten bleiben selbstverständlich die Bestimmungen über die Waffenerwerbsscheine und die Waffentragbewilligung (§§ 6 und 7 der kantonalen Verordnung zur Bundesgesetzgebung über Waffen, Waffenzubehör und Munition; BGS 514.1).

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Ihren Mitarbeitenden keinerlei hoheitliche Gewalt zukommt, diese sich somit an die gleichen gesetzlichen Regelungen wie jeder Bürger zu halten haben.

Für die Ausübung der Aufsicht über die Tätigkeit der Verkehrsregelungsorgane kann die Zuger Polizei unangemeldet Einsätzen beiwohnen. Zu diesem Zweck hat der Gesuchsteller der Zuger Polizei pro Jahr mindestens drei grössere Einsätze rechtzeitig bekannt zu geben (per Mail an verkehrsregelung.polizei@zg.ch). Sollte sich ein eingesetzter Funktionär als ungeeignet erwei​sen, kann die Zuger Polizei dessen Einsatz verbieten.

Für die Erteilung der Bewilligung werden Verfahrenkosten gemäss Ziff. 38 des Kantonsratsbe​schlusses über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen vom 11. März 1974 (Verwal​tungsgebührentarif) erhoben. Dieser sieht eine Gebühr zwischen CHF 50 und CHF 2'400 vor. Gestützt auf diesen Beschluss wurden die Gebühren wie folgt festgelegt:
-
Erstmalige Bewilligung
CHF 400.--
-
Erneuerung Bewilligung
CHF 250.--.
Die Bewilligung wird jeweils für zwei Jahre erteilt, ist aber höchstens solange gültig, als die Haftpflichtversicherung im Umfang wie zum Bewilligungszeitpunkt besteht und die Gewähr für die Ausbildung aller zur Verkehrsregelung eingesetzten Funktionäre geboten ist. Aus Auf​sichtsgründen kann die Bewilligung durch die Zuger Polizei vor Ablauf entzogen werden.
Es ist Sache des Gesuchstellers, rechtzeitig die Erneuerung der erteilten Bewilligung zu bean​tragen. Zu diesem Zweck ist der Zuger Polizei spätestens ein Monat vor Ablauf der Bewilligung das Gesuchsformular mit den erwähnten Unterlagen (bei einem Erneuerungsgesuch minimal Ziff. 2, 3 und 5) einzureichen. Ein Erneuerungsgesuch, welches mehr als sechs Monate nach Ablauf der Bewilligung bei der Zuger Polizei eintrifft, wird bezüglich den Gebühren wie eine erstmalige Bewilligung behandelt.

Die unterzeichnende Person bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Ge​suchsformular bzw. in den Beilagen und nimmt die vorgenannten Hinweise zur Kenntnis.
	
	
	


Ort, Datum
Unterschrift
Das Gesuchsformular mit sämtlichen Unterlagen ist einzureichen an:

Zuger Polizei, Sekretariat Sicherheitspolizei, An der Aa 4, Postfach 1360, 6301 Zug
Gesuchsformular_29.6.2010.Doc

